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Kurzinfo für ansiedlungswillige Unternehmen 
 
 
 
 
Freie 
Gewerbegrundstücke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuschnitt  
nach Wunsch 
 
 
 
 
 
Kurze 
Bearbeitungszeiten 
 
 
 
Wichtige Anlagen 
 
 
 
 
Zusammenarbeit  
Wirtschaft/Verwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
EU Förderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Stadt Lage verfügt über eigene freie Gewerbegrundstücke in 
dem Gewerbegebiet „Sülterheide“. Das Gebiet liegt an der B239 
südöstlich des Stadtgebietes von Lage. Ausgewiesen sind 
Gewerbe- und Industrieflächen.  
 
Bisher haben sich Betriebe aus den Bereichen Maschinenbau, 
Elektroindustrie und Druckgewerbe ebenso angesiedelt wie 
Betriebe der Auto- und Autozuliefererbranche. In nächster Zeit 
wird eine Spedition sowie produzierendes Gewerbe der 
Nahrungsmittelergänzungsindustrie hinzukommen.  
 
Die vorhandenen Grundstücke sind bis auf wenige Ausnahmen 
noch nicht endgültig parzelliert. Sie werden in der Regel nach 
Bedarf zugeschnitten. Die Grundstückspreise orientieren sich an 
der Ausnutzbarkeit, dem Zuschnitt sowie der topographischen 
Situation. Die Stadt Lage ist bereit, in vertretbaren Grenzen über 
die Grundstückspreise zu verhandeln.  
 
Aufgrund der in letzter Zeit gestärkten Wirtschaftsförderung und 
der Änderung innerbetrieblicher Abläufe ist die Verwaltung in der 
Lage, sehr kurzfristig auf Ansiedlungswünsche zu reagieren, und 
sichert beschleunigte Baugenehmigungsverfahren zu.  
 
Nähere Angaben hinsichtlich des Bauordnungs- und 
Planungsrechts sowie über freie Grundstücke und 
Preisvorstellungen der Stadt Lage sind den beigefügten 
Unterlagen zu entnehmen.  
 
In Lage arbeiten Wirtschaft und Stadtverwaltung eng zusammen. 
Neben den Einrichtungen und Verbänden, durch welche 
Mittelstand, Industrie, Handwerk und Dienstleistungssektor 
vertreten werden, hat sich in Lage die Arbeitsgemeinschaft 
Wirtschaftsförderung Lage e.V. etabliert (www.agw-lage.de). 
Gemeinsam arbeiten Wirtschaft und Verwaltung an Themen wie 
„Wirtschaft und Schule“, Demographische Entwicklung, Kultur 
und Stadtbild etc.  
 
Lage zählt zu den von der EU geförderten Gebieten. 
Zuschussmittel konnten bereits für die Wirtschaft generiert 
werden. In diesen und weiteren Belangen ist die 
Wirtschaftsförderung der Stadt Lage Partner und Unterstützer 
der Unternehmen. Alle Angelegenheiten mit kommunalen 
Aspekten werden von dem Team Wirtschaftsförderung als  
One-Stop-Agency wahrgenommen.  
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Auszug aus den textlichen Festsetzungen 
 

zum Bebauungsplan G 158 „Sülterheide“  
der Stadt Lage 
 
 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 
�  Im als GE(N) festgesetzten Gebiet sind nur Betriebe, Betriebsteile oder Anlagen 

zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Im Zweifelsfall ist durch den sich 
ansiedelnden Betrieb nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte gegenüber 
Gebieten mit Mischgebietscharakter (tags 60 dB, nachts 45 dB) eingehalten werden 
(Einzelgutachten). 

 
�  Im als GI(N) festgesetzten Gebiet sind Betriebe, Betriebsteile oder Anlagen unzulässig, 

welche besonders geruchsempfindlich sind (z.B.: Lebensmittel herstellende Betriebe, 
Labore etc.). Durch die festgesetzte Nutzungsbeschränkung ist die Möglichkeit der 
Befreiung nach § 31 BauGB bei der späteren Bebauung nicht ausgeschlossen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen (Nachweis durch Einzelgutachten), insbesondere bzgl. 
Maßnahmen zum Immissionsschutz (Einbau von Filteranlagen etc.) können auch an sich 
nicht zugelassene Betriebe, Betriebsteile oder Anlagen genehmigt werden. 

 
�  Die zulässigen Gebäudehöhen werden begrenzt (siehe Plan). Bezugshöhe für 

Gebäudehöhenangaben ist das arithmetische Mittel des niedrigsten und höchsten 
Punktes der zum Baugrundstück gehörenden bebaubaren Grundstücksfläche nach der 
Auffüllung und der höchste Punkt der Dachhaut. Werbeanlagen unterliegen der gleichen 
Höhenbegrenzung. Die Gebäudehöhe kann ausnahmsweise für untergeordnete Bauteile 
wie z.B. Schornsteine oder Fahrstuhlaufbauten überschritten werden. 

 
�  Es wird gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bauweise festgesetzt. 

Gebäudelängen von mehr als 50 m sind  zulässig. Der seitliche Grenzabstand ist 
einzuhalten. 

 
�  Im als GI(N) festgesetzten Gebiet im Abstand von 200 m zu den vorhandenen und den 

geplanten Auflandeteichen sind Wohnungen für Aufsichts– und Bereitschaftspersonal 
sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter gem. § 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO auch 
ausnahmsweise nicht zulässig. 

 
 

 
 
 
Die vorgenannten Punkte sind nur ein Auszug aus den textlichen Festsetzungen des B-
Planes. Gerne sind wir bereit, Ihnen eine vollständige Kopie der textlichen Festsetzungen 
zuzusenden oder in einem persönlichen Beratungsgespräch zu überlassen und Einzelfragen 
zur Bebauung mit Ihnen im Vorfeld abzustimmen. 
 


